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Ein ALG II-Empfänger aus Thüringen wurde 2015 sanktioniert und 
klagte dagegen beim Sozialgericht Gotha. Der zuständige Richter 
legte den Fall dem BVerfG vor mit der Frage, ob Sanktionen gegen 
das Recht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum, die Berufs-
freiheit und das Recht auf körperliche Unversehrtheit verstoßen. Auf-
grund dieser Vorlage verhandelte das BVerfG am 15. Januar 2019 über 
die Verfassungsmäßigkeit von Sanktionen.

So sehr diese Geschichte den Fakten entspricht, so sehr ist sie 
gleichzeitig totaler Bullshit. Der Thüringer Kläger hatte sich in Wirk-
lichkeit an einer breit angelegten Strategie beteiligt, die das Ziel hatte, 
trotz hoher Hürden die Sanktionen der Jobcenter vom BVerfG prü-
fen zu lassen. Dieser Teil der Geschichte ist zwar notwendig, um zu 
verstehen, was passiert ist, und lehrreich für alle, die etwas Ähnliches 
vorhaben - doch dieser Teil der Geschichte entspricht nun mal nicht 
dem Klischee über etwas unbedarfte, psychisch labile, ungebildete, 
unpolitische und meist passive Erwerbslose, die sich leider nicht so 
recht zum Klassenkampf aufraffen können. Und das ist ja nur das 
„gutgemeinte“ Klischee, die einzige breit vertretene Gegenposition zu 
dem aggressiven Ressentiment gegen Sozialschmarotzer, die mit ihrer 
womöglich ansteckenden Abneigung gegen jede ehrliche Arbeit die 
ganze Gemeinschaft der Steuerzahler in den Abgrund der Armut und 
moralischen Verkommenheit mit hinabzureißen drohen.

Lieber lässt man den Teil der Geschichte weg, der zeigt, wie man 
durch Analyse einer ausweglos erscheinenden Lage und entsprechende 
Planung mit wenigen Ressourcen viel bewegen kann, als ein einziges 
Mal gegen ein Klischee zu verstoßen, gegen das erwerbslose Aktivis-
tInnen jahrelang täglich verstoßen mussten, um Sanktionen vor das 
BVerfG zu bringen: Diese Geschichte scheint unwirklich und über-
trieben wegen ihrer ungünstigen Relation zum Klischee. In diesem ig-
norierten Teil der Geschichte kommen Erwerbslose vor, die zum Teil 
aus der gehobenen Mittelschicht kommen, die liberal eingestellt sind 
im Sinne der Menschenrechte, und die mit Ehrgeiz und Großhandels-
mengen an bürgerlicher Leistungsmotivation gegen alle Sanktionen 
auf einmal und nicht immer nur gegen die jeweils vorliegende einzel-

ne Sanktion vorgegangen sind, und das mit Erfolg - ja igitt.

Die Geschichte fängt in Berlin an
Der Grundeinkommens-Aktivist Ralph Boes hatte geplant, selbst 

gegen Sanktionen bis nach Karlsruhe zu klagen. Dazu muss 
man erst sanktioniert werden, denn anderenfalls gilt man nicht 
als geschädigt und hat keine Klageberechtigung.1 Wenn man 
aufgrund der Androhung von Sanktionen gezwungenermaßen 
seine leicht mess- und bezifferbare Zeit mit absurden Vorspra-
chen im Jobcenter und der bürokratischen Bedienung der Ver-
waltung oder in einer bizarren Maßnahme verbringt, dann ist 
man angeblich nicht geschädigt und somit auch nicht klagebe-

rechtigt, denn man hätte ja anders handeln können.
Im Jobcenter wird die sanktionsbewehrte „Mitwirkungspflicht“ 

schon eingefordert, bevor überhaupt ein Antragsformular herausge-
rückt wird, geschweige denn Leistungen gewährt werden. Somit ist 
das auch der Zeitpunkt, ab dem Erwerbslose wünschen, die Rechts-
lage durch ein Gericht klären zu lassen und dem Jobcenter Grenzen 
zu setzen. Klageberechtigt, weil offiziell geschädigt, ist man aber erst, 
wenn der Sanktionsbescheid da ist. Man muss erst geschädigt werden, 
und dabei zählt der Schaden nicht, der durch Gehorchen unter Sank-
tionsdrohung angerichtet wird, sondern nur die Sanktion. Das ist die 
erste Hürde, denn wenn man sanktioniert werden will, dann ist es 
plötzlich gar nicht so einfach.

Die zweite Hürde besteht aus unbestimmten Rechtsbegriffen und 
Ermessensspielräumen: Sobald man irgendeine Entschuldigung vor-
bringt (Klassiker: „Ich war krank“), oder sonst irgendeinen Anflug 
von „gutem“ Willen zum Ausgebeutetwerden zu erkennen gibt, kann 
das Jobcenter bei entsprechender Neigung auf die Sanktion verzich-
ten. Oder Jobcenter und Sozialgerichtsbarkeit können eine Sanktion 
als berechtigt sehen, während Karlsruhe die Sanktion als einfach-
rechtlich unbegründet ansehen kann und deshalb nicht die Sankti-
onsparagraphen an sich überprüft. Wenn eine Sanktion schon nach 
dem Sozialrecht rechtswidrig ist, muss man nach der Rechtsprechung 
des BVerfG damit rechnen, dass es die Beschwerde zurückweist.2 Da 
die Jobcenter meist rechtswidrig sanktionieren, schützen sie de facto 
die Sanktionsparagraphen vor einer Prüfung durch das BVerfG. Das 
betrifft nicht allein Ralph Boes, sondern ist ein bundesweit verbreite-
ter Missstand.

DINGE VOR DA S BUNDES VERFA S-
SUNGSGERICHT BRINGEN

Fünfzehn Personen waren gemeinsam aus Berlin nach Karlsruhe 
gekommen, teils um die Verhandlung gegen Sanktionen genau 
zu verfolgen, teils um eine Kundgebung vor dem Bundesverfas-

sungsgericht (BVerfG) abzuhalten. Acht Jahre lang hatten die Aktivi-
stInnen von WIR-SIND-BOES auf diesen Tag hingearbeitet: Das BVerfG 
verhandelte am 15. Januar endlich über Sanktionen vom Jobcenter.

EINE JURISTISCHE STRATEGIE GEGEN HARTZ-IV-SANKTIONEN

1
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 BVerfG, Beschluss vom 19. Dezember 1951 – 1 BvR 220/51.

 BVerfG, Beschluss vom 06. Mai 2016 - 1 BvL 7/15.
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Man muss also mit voller offener Absicht gegen alles verstoßen 
und das konsequent aktenkundig machen, sonst wird die Sanktion 
eine verfassungsgerichtliche Prüfung vermutlich nicht hergeben, denn 
jeder Versuch der Rechtfertigung führt zu einer unklaren Rechtsla-
ge, bei der niemand mehr verbindlich und belastbar sagen kann, ob 
einfaches Recht nun gebrochen wurde oder nicht. An diesem Punkt 
beginnt spätestens für viele Betroffen ein Zielkonflikt. Den strengen 
Verzicht auf jede systemkonforme Rechtfertigung werden nur solche 
Erwerbslose leisten, die dafür schwerwiegende Gründe haben. Aber 
je nach persönlicher Einstellung kann es auch ein zwingender Grund 
sein, dass man schlicht und einfach nicht so leben möchte. Dass man 
sich nicht dafür rechtfertigen möchte, dass man Grundrechte wie die 
freie Berufswahl in Anspruch nimmt. Dass man seine sozialen Inter-
aktionen, auch solche mit der Verwaltung, anders gestalten möchte als 
mit erzwungenen Rechtfertigungen.

Karlsruhe: Du kommst hier nicht rein!
Durch eine Kombination von offenen Verstößen, dem Verzicht auf 
jede Rechtfertigung und viele Provokationen gelang es Ralph Boes 
schließlich, Sanktionen zu erhalten, und damit taten sich weitere 
Hürden zwischen ihm und Karlsruhe auf. Es wurde klar, dass Ralph 
sich bis zum Sankt-Nimmerleinstag sanktionieren lassen kann, ohne 
jemals bis Karlsruhe zu kommen.

Ralph Boes wurde also auf die justiziell geforderte richtige Weise 
geschädigt, er hat auch brav die übelsten Ressentiments auf sich gezo-
gen, wie man es tun muss, um jede rechtliche Unklarheit zu beseiti-
gen, und war dennoch daran gehindert, selbst bis vor das BVerfG zu 
klagen, weil es dem Jobcenter nicht zugemutet werden konnte, sich 

beim Sanktionieren an das Gesetz zu halten. Das heißt übrigens noch 
lange nicht, dass es den Sozialgerichten zugemutet werden kann, ge-
gen solche Sanktionen einstweiligen Rechtsschutz zu gewähren. Erst-
mal wird die Sanktion durchgezogen, und vor dem Sozialgericht wird 
ein paar Jahre später darüber verhandelt. Hätte Ralph Boes jemals 
eine rechtmäßige Sanktion erhalten, wäre er damit aber noch lange 
nicht bis zu einer Verhandlung vor dem BVerfG gekommen. Vorher 
hätte er nämlich noch etliche andere Hürden überwinden müssen:
Bevor man zu einer Verfassungsbeschwerde berechtigt ist, muss erst 
der komplette Instanzenzug ausgeschöpft sein. Das dauert bei der 
überlasteten Sozialgerichtsbarkeit Jahre. Bis dahin kann das ange-
fochtene Gesetz längst wieder geändert sein. Ein BVerfG-Urteil wür-
de sich dann auf ein ungültig gewordenes Gesetz beziehen und gar 
nichts ändern.

Wenn die Sanktion von einem Instanzgericht aufgehoben wird, 
hat man zwar im Kleinen gewonnen, aber um den Preis, dass man 
nicht mehr bis zum BVerfG kommt. Auch das Jobcenter kann es sich 
zu jeder Zeit während des Instanzenweges anders überlegen und die 
Sanktion zurückziehen, mit demselben Ergebnis.

Beim Bundessozialgericht herrscht Anwaltszwang. Wer sich ohne 
Prozesskostenhilfe einen Anwalt leisten kann, braucht meist keine 
Sozialleistungen. Prozesskostenhilfe gibt es immer nur bei Aussicht 
auf Erfolg, das heißt, wenn das Gericht die Sanktion wahrscheinlich 
kassiert. Aber dann kommt man nicht weiter zum BVerfG.

Man könnte Prozesskostenhilfe bekommen, wenn man ein So-
zialgericht davon überzeugt, dass die Sanktionsparagraphen verfas-
sungswidrig sind und man zum BVerfG muss. Als Grundlage für die-
se Überzeugungsarbeit muss die juristische Vorarbeit schon gemacht 
sein. Für Arbeit, die vor Bewilligung der Prozesskostenhilfe geleistet 
wurde, gilt aber die Bewilligung nicht.

Liegt endlich ein abweisendes Urteil des Bundessozialgerichts vor, 
hat man nur einen Monat Zeit, um eine Verfassungsbeschwerde zu 
formulieren (§ 93 Bundesverfassungsgerichtsgesetz) - die muss aber 
dann höchsten Ansprüchen genügen, sonst findet das BVerfG, dass 
man dieses oder jenes nicht ausreichend dargelegt hat und weist schon 
deswegen die Klage ab.

Wenn der unwahrscheinliche Fall eintreten sollte, dass alle die-
se Hürden von einer betroffenen Person überwunden werden und 
eine Beschwerde beim BVerfG ankommt, dann kann das Gericht sie 
trotzdem mit einem Zweizeiler zurückweisen. Die allermeisten Be-
schwerden werden nicht zur Entscheidung angenommen.3 Aus dieser 
Sackgasse heraus entwickelten wir eine Strategie, die die Sanktionen 
dennoch zum BVerfG brachte.

Unsere Antwort
Die in dieser Situation entwickelte Strategie adressierte die beiden ers-
ten Hürde der meist rechtswidrigen Sanktionen und die der häufigen 
Zurückweisung von Verfassungsbeschwerden. Alle dazwischenlie-
genden Hürden wurden einfach übersprungen: Die Hürde der meist 
rechtswidrigen Sanktionen haben wir überwunden, indem das Bemü-
hen, Sanktionen vor das BVerfG zu bringen, auf eine breitere Basis 
gestellt wurde. Alle Sanktionierten wurden aufgerufen, ihre vorhan-
denen Sanktionen daraufhin zu überprüfen, ob sie den Ansprüchen 
für eine verfassungsgerichtliche Überprüfung standhalten, und die 
weiteren Schritte wurden ihnen erleichtert. Pro Jahr gibt es eine Mil-
lion Sanktionen.4 Wir haben vermutet, dass da wenigstens ein paar 
rechtmäßige dabei sein müssen, und der Plan war, zu ermöglichen, 
dass diese knappe Ressource maximal ausgenutzt wird. Schließlich 
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kann man guten Gewissens niemanden auffordern, sich extra sankti-
onieren zu lassen.

Die Hürde der häufigen Zurückweisung von Verfassungsbe-
schwerden wurde durch eine Richtervorlage nach Art. 100 Grund-
gesetz überwunden. Wenn ein Instanzgericht in die Lage kommt, ein 
Gesetz anwenden zu müssen, welches es für verfassungswidrig hält, 
darf es sich nicht einfach weigern, ein verfassungswidriges Gesetz 
anzuwenden, sondern muss dem BVerfG die Frage vorlegen, ob das 
Gesetz mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Das BVerfG muss dann 
entweder dem Gesetzgeber aufgeben, das Gesetz zu ändern, oder dem 
vorlegenden Gericht erklären, warum es Unrecht hat oder wie das 
Gesetz verfassungskonform anzuwenden ist. In jedem Fall kann das 
BVerfG eine Richtervorlage nicht ganz ohne Begründung zurückwei-
sen. Das Elegante ist, dass durch eine Richtervorlage aus der ersten 
Instanz alle weiteren Hürden übersprungen werden.

Die angewandten Mittel, Sanktionierte zu mobilisieren, um eine 
Richtervorlage zu erreichen, waren ein Schriftstück und eine dazu-
gehörige Kampagne. Mit der Kampagne haben wir im Grunde den 
Betroffenen gesagt, dass sie dem Sozialgericht sagen sollen, dass es 
dem BVerfG sagen soll, dass Sanktionen verfassungswidrig sind, und 
haben die Zusammenhänge erklärt und wie man als Betroffene vor-
geht. Das Schriftstück, das wir dafür offen im Internet zur Verfügung 
gestellt haben, ist eine „Vorlage für einen Antrag auf Richtervorlage“.
Was für eine Vorlage?!

Verfassungsbeschwerden und Richtervorlagen bestehen grob ge-
sagt aus zwei Teilen. Im ersten Teil wird der konkrete Einzelfall ge-
schildert und werden Belege aus der Akte benannt. Der zweite Teil 
besteht aus einer Art Rechtsgutachten, mit dem juristisch argumen-
tiert wird, warum das Gesetz für verfassungswidrig gehalten wird. Ein 
solches Gutachten haben wir bei spezialisierten JuristInnen in Auftrag 
gegeben und durch Spendengelder finanziert. Die Vorlage ist so ge-
staltet, dass eine Anwältin nur noch die Stellen ausfüllen muss, die 
den Einzelfall betreffen. Auch Betroffene konnten das notfalls selbst 
machen, denn die Sozialgerichte haben eine Amtsermittlungspflicht 
und da ist es - zumindest theoretisch - nicht unbedingt notwendig, 
dass Schriftsätze an das Sozialgericht denselben Anforderungen genü-
gen wie eine Verfassungsbeschwerde.

Der gutachterliche Teil sollte dazu dienen, dass Betroffene mit 
dem Antrag Sozialgerichte überzeugen können, dass Sanktionen auch 
im engen juristischen Sinn verfassungswidrig sind und den Sozial-
gerichten entsprechende juristische Argumente an die Hand geben. 
Damit konnte keineswegs gewährleistet werden, dass eine Person eine 
rechtmäßige Sanktion erhält, die auch bereit ist, den Antrag auf Rich-
tervorlage zu stellen, und damit auf eine Richterin trifft, die bereit ist, 
dem zu entsprechen. Die angewandte Strategie erhöhte nur die Wahr-
scheinlichkeit, dass diese drei Voraussetzungen zusammentreffen.
Einige Betroffene haben die Vorlage benutzt und damit bei ver-
schiedenen Sozialgerichten eine Richtervorlage beim BVerfG bean-
tragt. Dazu gehörte auch der Gothaer Kläger. Er hat sich damit an 
einer breit getragenen Strategie beteiligt, Sanktionen abzuschaffen. 
Das Gothaer Gericht hat das Rechtsgutachten sogar so weitgehend 
übernommen, dass die Bundesregierung zunächst argumentierte, die 
Vorlage sei unzulässig, weil das Sozialgericht nicht ausreichend durch 
eigene Formulierungen bewiesen habe, dass es selbst zu dieser Über-
zeugung gekommen sei.5

Liberaler Antrieb für die Sanktionsfreiheit
Die liberalen Werte, die in der Umgebung von Ralph Boes vertreten 

und gelebt werden, haben sich in der Planung und Durchführung der 
Strategie deutlich niedergeschlagen. Völlig unabhängig von Wertvor-
stellungen hat gerade dieses Vorgehen aber auch den Erfolg ermög-
licht. So wurde die Vorlage für einen Antrag auf Richtervorlage völlig 
offen ins Netz gestellt, sodass jede sie auch völlig unabhängig von uns 
uneingeschränkt nutzen konnte. Auch die Erklärung, wer die Vor-
lage wie nutzen kann, wurde möglichst breit gestreut. So sollte jede 
einzelne Sanktionierte in die Lage versetzt werden, sich zu beteiligen, 
völlig unabhängig davon, ob man sich mit uns organisieren oder in 
irgendeiner Form absprechen möchte.

Ein solcher Organisationsvorbehalt hätte zum einen das Feld der 
potentiellen KlägerInnen verengt, weil einfach nicht jede das möch-
te oder kann. Zum anderen hätten wir damit auch Vorbedingungen 
dafür gestellt, eine spendenfinanzierte gemeinnützige Ressource zu 
nutzen, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Das hätten wir als 
skandalös empfunden. Stattdessen haben wir über die Jahre unglaub-
lich viel Vernetzungsarbeit geleistet. Wir hatten nie den Anspruch, 
möglichst viele AktivistInnen und Erwerbslose zu organisieren. Das 
hätten wir gar nicht geschafft, abgesehen davon hätte es auch nicht 
unseren Vorstellungen entsprochen. Stattdessen haben wir immer 
wieder informiert, was man machen kann, und wenn konkrete Un-
terstützung gebraucht wurde, haben wir eben darum gebeten oder 
welche gegeben, so gut es ging.

Gerade die Freistellung anderer davon, sich mit uns abzusprechen 
oder zu organisieren (kombiniert mit einer zielgerichteten Strategie) 
hat es uns ermöglicht, als sehr kleine Gruppe so viel zu erreichen. 
Wir hätten das nie schaffen können, wenn das Vorhaben, Sanktionen 
abzuschaffen, nicht unabhängig von uns und der Person Ralph Boes 
so viel Unterstützung erfahren hätte. Das liberale Anliegen, sich nicht 
dazwischenzuschalten, zwischen die Verfolgung des Ziels und die Per-
sonen, die dieses Ziel verfolgen, war hier entscheidend für den Erfolg. 
Auch wer diese liberalen Werte nicht teilt, lässt sich vielleicht vom 
praktischen Nutzen eines solchen Vorgehens überzeugen.

Breite Diskussion über Sanktionen
Wenn das BVerfG eine Beschwerde oder Vorlage zur Entscheidung 
annimmt, werden als Nächstes Sachverständige zur Stellungnahme 
aufgefordert. Hier waren das einfach die üblichen Interessenvertreter-
Innen, die auch in Gesetzgebungsverfahren vom zuständigen Aus-
schuss des Bundestages gehört werden. Dass möglichst viele Sach-
verständige sich für eine Abschaffung von Sanktionen aussprechen 
müssen, sobald verhandelt wird, und dass Meinungsbildungsprozesse 
in großen Verbänden ihre Zeit dauern, war uns von Anfang an klar. 
Dass das Diakonische Werk und der Paritätische Wohlfahrtsverband 
und ganz zuletzt auch der DGB ihre Positionen verändert haben, war 
aber nicht unser Verdienst. Alle drei spielen beim Thema Hartz IV 
regelmäßig die Rolle von Sachverständigen, so auch bei der Verhand-
lung. Die Geschichte darüber, wie man in einem solchen Verband 
oder einer Partei agieren kann, sodass grundsätzliche Positionen ver-
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BVerfG, Anteil der stattgegebenen an den entschiedenen Verfassungsbe-

schwerden pro Jahr, http://bit.ly/2HScAir  (Stand: 25.03.2019).

Bundesagentur für Arbeit, Statistik Sanktionen, http://bit.ly/2TyOpYy (Stand 

25.03.2019).

Schriftsatz der Bundesregierung, http://bit.ly/2Fy9cX4 (Stand: 25.03.2019).
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ändert werden, gehört auch zu den emanzipativen Inhalten, von de-
nen die Öffentlichkeit nichts erfahren hat.

Neben den Sachverständigen hat auch die allgemeine öffentliche 
Diskussion einen Einfluss bei einem solchen Verfahren. Schließlich 
lesen auch VerfassungsrichterInnen Zeitung. Deshalb gehört zu einer 
solchen Strategie auch die Öffentlichkeitsarbeit. Am öffentlichen Dis-
kurs über die Sanktionen haben sich viele AkteurInnen beteiligt. All 
das fand von unserer Position aus gesehen zumeist unkoordiniert be-
ziehungsweise selbstkoordinierend statt. Der Ansatz der Gruppe um 
Ralph Boes war weniger, Diskursmacht zu gewinnen, sondern viel-
mehr, zum Diskurs zu ermächtigen: Das Thema in die Diskussion zu 
bringen, Dringlichkeit aufzuzeigen und Argumente bereitzustellen.

Leider bewegte sich der breite Diskurs über Hartz IV all die Jahre 
im Spannungsfeld zwischen den zwei Projektionen – gute, aber unbe-

CHRIS TEL T.

darfte, versus böse Erwerbslose – und erlaubte wenig Reflexion über 
staatliches Handeln. Das war auch bei der Verhandlung nicht anders. 
Neben der Entscheidung, ausschließlich InteressenvertreterInnen als 
Sachverständige zu hören, trug das BVerfG auch durch seine Frage-
stellungen zu diesem Verlauf bei. Es stellte kaum grundrechtsrelevante 
Fragen, sondern folgte dem Framing, die Sanktionen den „Mitwir-
kungspflichten“ der Leistungsbeziehenden gegenüberzustellen.6

Ziel erreicht?
Das Ziel der juristischen Strategie war natürlich nicht, dass eine 
Verhandlung vor dem BVerfG stattfindet, sondern dass das BVerfG 
Sanktionen als verfassungswidrig verbietet. Ohne das ist eine sol-
che Verhandlung nur Theater und kein sinnvolles Ziel für Aktivis-
mus. Das sollte nicht vergessen werden. Wer das Ziel aus den Augen 
lässt, braucht sich nicht mit juristischer Strategie zu befassen. Wenn 
man die Argumente für die Abschaffung von Sanktionen betrachtet, 
könnte man meinen, dass beides sowieso zusammenfällt: Eine Ver-
handlung vor dem BVerfG müsste, ausgehend von den sachlichen und 
rechtlichen Argumenten, automatisch zum Verbot von Sanktionen 
führen. Zum Zeitpunkt des Schreibens liegt noch keine Entscheidung 
des BVerfG vor, aber der Ablauf der Verhandlung macht keine großen 
Hoffnungen auf eine vollständige Abschaffung von Sanktionen.

Unsere Strategie hat gegen jede Wahrscheinlichkeit dieses Verfah-
ren ermöglicht, und wir vermuten, dass sie auch für Andere nutzbar 
ist. Bei schwammigen Formulierungen wie in § 1a Asylbewerberleis-
tungsgesetz, wo niemand wirklich weiß, ob das Gesetz übertreten 
wurde oder nicht, es aber viele Betroffene von Sanktionen gibt, könnte 
eine solche Strategie vielleicht angewandt werden, weil sie genau für so 
eine Situation entwickelt wurde.

In Fällen von Gesetzen, die von Behörden regelmäßig rechtmäßig 
angewandt werden, wird eine solche Strategie vielleicht unnötig sein. 
Wenn es nur wenige Betroffene gibt, dürfte sie auch nicht erfolgver-
sprechend sein. Oder wenn überhaupt nicht bekannt ist, wie viele Be-
troffene es gibt, wie etwa im Fall der Sanktionen bei der Grundsiche-
rung für Erwerbsgeminderte. Auch unabhängig von Sanktionen ins 
Existenzminimum kann man eine ähnliche Strategie vermutlich in 
jeder ähnlichen Situation nutzen: Wenn es viele Betroffene der selben 
gesetzlichen Regelung gibt, wenn die Behörden vorwiegend rechts-
widrig handeln, wenn Rechtsbegriffe schwammig sind, und wenn Be-
troffene erst dann als klageberechtigt gelten, wenn der Schaden schon 
eingetreten ist.

Christel T. ist gegen Sanktionen vom Jobcenter politisch aktiv, unter 
anderem bei WIR-SIND-BOES, einem Zusammenhang, in dem Aktivist-
Innen für die Abschaffung von Sanktionen streiten. Dort wurde die ge-
schilderte Strategie entwickelt.

Weiterführende Literatur:
Labournet, Dossier - Gericht bringt Hartz-IV-Sanktionen vor Ver-
fassungsgericht: http://www.labournet.de/?p=80978
Tacheles e.V., Gutachten zur Verfassungswidrigkeit von Sanktionen,  
https://tacheles-sozialhilfe.de/fa/redakteur/Aktuelles/Tacheles_Stel-
lungnahme_an_BVerfG_25.02.2017_lz2.pdf

6 BVerfG, Pressemitteilung Nr. 4/2019 vom 10. Januar 2019, http://bit.

ly/2JEOlXE (Stand: 25.03.2019).
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